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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

§ 3

Beschlußfähigkeit

 

(1) Der Personalvertretungsausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist (§ 22

Abs 4 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBl Nr 133/1967, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl I Nr

10/1999).

 

(2) Ist ein Personalvertretungsausschuß zur Zeit, für die er einberufen wurde, nicht beschlußfähig, so kann die Sitzung

des Ausschusses eine Stunde später statt?nden, wenn zu diesem Zeitpunkt mindestens die Hälfte der Mitglieder

anwesend ist.
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